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Bei dem herannahenden Ende des Viertel-

jahres ersuchen wir unsere Leser um rechtzei-
tige Erneuerung ihres Abonnements, damit

sie das Blatt ohne Unterbrechung regelmäßig
forterhalten Gleichzeitig ersuchen wir unsere
Leser, durch größtmöglichste Verbreitung un-

seres Blattes demselben ihre Unterstützung

zukommen zu lassen. »- »
Ueber etwaige Unregelmäßigkeitenin der

Zustellung unseres Blattes ersuchen wir, bei

dem betreffenden Spediteur oder der betref-
fenden Post-anstatt Beschwerde szu führen, da

wir von hier aus unser Blatt regelmcißig ver-

senden.
-

Vom Nichte-ruinie.
Nichts giebt dem Staate einen festeren Halt

als eine unparteiische,nichts erschüttertihn tiefer,
als eine parteiische Rechtspflege. ,

Bei dem DeutschenVolke war es in alter Zeitiiicht
der Richter, der das Urtheilsprach, sonderndie Volks-

gemeinde. »DerRichter beschiedden Klägerund den

Beklagtenvmit ihren Zeugen und Beweismitteln vor

die GemeindeversammlungJn dieser führte er den

Borsltz und leitete die Verhandlungen Waren die

Verhandlungengeschlossen,so sprach er seine Meinung
uber den Thatbestand und zugleich darüber aus, was

GesetzUnd Herkommen über den vorliegendenFall be-

ssigtensDann forderte er die Gemeinde auf, nachihrer
eigenen besten Ueberzeugung das Urtheil zu "nden.
War das Uxtheilgefunden, so war es wieder der Richter,
der es»v»el·kundite, und der es dann, entweder selbstoder

durchseIMJGe ülsen,vollstreckte
Auf dieseWeisewar dafür gesorgt,daßdem Volke

kein fremdes, ihm unverständlichesRecht aufgedrungen
werden konnte, und »daßals Recht und Gesetznur das

galt, was der Rechtsuberzeugungund dem Rechtsgefühl
des Volkesselbst entsprach. Aber freili konnten diese
Vollsgerichtenur so lange bestehen,als ie Verhältnisse
so einfachwaren und sowenigeRechtsstreitigkeitenund Ge-

setzesübertretungenvor den Richter gebracht wurden, als
in den alten deutschenLandgemeinden.Als jedochspäter
aus der Zahl der Gemeinfreien ein ritterlicherAdel sich
abgesonderthatte, und als die vielen Städte entstanden
waren» in denen Gewerbe und Handel in reichster
Mannigfaltigkeit erblühten,da änderte sich die Sache
Auf»demLande kam die Gerichtsbarkeitzu einem roßen
Theilein die Hände der ritterlichenHerren und in den
Stadten kamenso viele Rechtsstreitigkeitenvor, daßman

das Urtheilfindeneinem ganz kleinen Ausschusseder

Purgerfchafhden sogenanntenSchöppenoder Schüser
überlassenmußte. Diese Schöffengerichteverbreiteten
sich dann auchüber die Land emeinden.

Die Schoffenschlossensitzziemlich bald zu einem
besonderen und mit Vorrechten ausgestatteten Stande

ab,und es war dahersehrnatürlich,daßSchöffengerichte
nichtimmer so urtheilten, wie es das Volk für Recht
hielt,»Eben so oft kam es vor, daß bei den Rechts-
verhaltnissen, die sich immer

mehrverwickelten, die

ungelehrtenSchöffenauch beim be ten Willen nicht im
Stande waren, das wirklicheRecht zu finden. Sie
waren daherselbst der Belehrungbedürftig,und so kam

es,»daß seit dem Ende des Mittelalters so viel wie
moglich rechtsgelehrteMänner zu Richtern berufen
wurden Gegendiese traten dann die Schüser um so
mehr»indenHintergrund, als sie selbstnach und nach
die »Fahigkeitund die Lust zu treuer Erfüllung ihrer
Pflichtenverloren. Jhr Amt war nämlich in gewissen-
Familienerblichgeworden. Sie waren also Leuieydie

ohne Rücksichtaus Verdienst und TüchtigkeitzU ihrem
wichtigenAmte kamen; daraus erklärt es sich, daß die

meisten von ihnen aus Unwissenheitoder Trägheitin
der Regel gerade so urtheiltenswie der gelehrteRichter
es ihnen vorsprach,undsdaszsie von der Meinung des-

selben nur dann abwichen, wenn ihr eigener Vor-

theil oder der ihrer guten Freunde ins Spiel kam .

Daher konnte es sogar als eine Wohlthat erscheinen,
wenn die Fürsten und selbst die Magistrate iU ftcissl
Städten das Urtheilen ganz und ar auf die gelehrten
Richter übertragen Aber die Woglthatwar doch nicht
allzugroß· Denn die gelehrten Herren konnten das



RömischeRecht, wie es einst Kaiser Justinian hatte
zusammenstellenlassen, viel besser, als das deutsche
Recht, das aus dem Rechtsbewußtseindes Volkes selbst
hervorgegangenwar. So ist es verständlich,daß das

RömischeRecht gar für das gemeineRechtdes Deutschen
Volkes erklärt wurde. Wie diese Gelehrten das Recht
des eigenen Volkes verachteten, so schlossensie sich auch
in den einzelnenProzeßfällenvollständigvon dem Volke
ab. Sie wollten Kläger und Beklagtengar nicht mehr
hören; sie wollten nur lesen,was die Advokaten, die

auch zu ihrerZunft gehorten, in ihrem gelehrt sein
sollenden, alb deutschen,halb lateinischenKauderwelsch
niederschrieben·Ja, die armen Leute, die eines Ver-

ge ens oder Verbrechenseingeklagtwaren, bekamen ihre
Richter gar nicht einmal zu sehen,vielmehr wurde über

ihre Ehre, ihre Freiheit und ihr Leben blos darnach
abgeurtheilt, was der anuirent oder Untersuchungsrichter
aus ihren oder der ZeugenAussagenniedergeschriebenhatte.

Alle diese Uebel haben siclhJahrhunderte lang ort-

eschleppt, zum Theil sogar is auf den heutigen ag.
Freilichgilt bei uns das RömischeRecht des alten Kaisers
Justinian nur noch in einigen kleinen Landestheilen,
fast im ganzen Staate erfreuen wir uns schonseitbeinahe
70 Jahren bessererRechtsbücher.Auch hat das blos

schriftlicheund bloße Untersuchungsverfahrenseit 1849

aufgehört Aber undeutschesund unzeitgemäßesRecht
stecktimmer noch zu viel in unseren Gesetzen,und an

geschriebenenAkten, die ein ungelehrter Mann sich noch
oft genug in ewöhnlichesDeut muß übersetzen-lassen,
ist immer nochein starker Uebe uß vorhanden. Dazu
kommt, daß in Kriminalprozessenneben der Oeffentlich-
keit doch auch das ·eheimeUntersuchungs-Verfahrenim-
mer noch seineRo e spielt.
Judeß erwuchs aus dem Aufhörender alten Volks-

erichte und der allmäligen Entstehung einer unbe-

chränktenFürstengewaltnoch ein viel größeresUebel.

,
iele Regenten nämlichbenutzten ihre Macht, um die

Richter rein nach ihrem Belieben ein- und abzusetzen;
und währenddie Fürsten in Deutschlandnie das Recht
gehabthaben, irgend ein Urtheil zu fallen,- so nahmen
sie es doch nicht selten sich heraus, den Richtern zu be-

fehlen, welches Urtheil sie in diesem oder jenem Falle
sprechensollten. Natürlichhörte in Staaten, die von

solchenFürsten regiert wurden, jede Rechtssicherheitauf;
ie Macht trat an die Stelle des Rechtesund statt einer

gesetztiiäßigenRegierungab es nur noch eine gesetzlose
Gewaltherrschaft.Glii licherweisesind unsere preußi-
schen Richter schonlange vor Erlassung der Verfassung
gegen willkührlicheAmtsentsetzungenund«gegen die Ein-

mischungder Regierung in ihre Urtheclsspruchedurch
das Gesetz geschütztgewesen. Auch in diesenDingen
hat die Verfassungvom 31. Januar 1850nur ein alt be-

stehendes Recht auf’s Neue bestätigt.Nach Art. 86

soll die richterlicheGewalt nur »durchunabhangige,
skeiner anderen Autorität als der des Gesetzes

unterworfenen Gerichte ausgeübt«werden« NachArt. 87
werden die Richter stets ,,au ihre Lebenszeit er-

nann «. Abgesetzt,oder gegen ihren Willen versetztoder

pensionirt können sie nur werden »durch Ri ter-
spruch, aus Gründen,welche die Gesetze vorgcksehen
haben.«

Allerdingshat diese Bestimmung durch das soge-
nannte·Disziplinargesetzeine Auslegung erfahren, welche
xms mcht beabsichtigtgewesen zu sein scheint. Nach
Ienem Gesetzekannem Richter auch dann abgesetzioder
gegen seinen Willen versetzt oder pensionirt werden,
wenn er keine Handlung begangen hat, die
durch die allgemeinen Strafgesetze Verboten
ist. Es ist genug, wenn er »inoder ausser dem Amte-«
ein »Verhalten«gezeigt hat, durch welches er nicht
nach den Bestimmungen irgend eines Gesetzes,
sondern lediglich nach der Ansicht derjenigen
Ober-Tribunalsräthe, die in den sogenannten
»Disziplinar-Senat« berufen sind, »des An-

sehensoder des Vertrauens, die sein Beruf erfordert,
unwurdig«»geworden ist.

Aber auch ohne die es Dis-i linar esetzkönnte esv
kein Gesetzin der Welt hindern,IFaßtrchtzdes Art. 86

Richter von unselbstständigerGesinnung sich nicht blos
von den Gesetzenabhängig fühlen, sondern au , und

manchmalnoch mehr, von den Wünschen und einun-
en einer Regierung, die sie anstellen und nach ihrer

s nstellung ganz nach ihrem Ermessen zu höherenund

einträglicherenAemtern befördernoder sie statt dessen
auf Lebenszeitin der Stellung eines Kreisrichters oder

Kreisgerichtsrathes zurückhalten kann. Gegen die en

Uebelstand,welcher selbst ohne Zuthun der Regie-
rung wirken kann, wird nur eine Aenderungin der

Gesetzgebung,d. h. eine Rückkehrzu früherenZustän-
den helfen.

Es muß wiederum wie früher das alte deutsche
Volksgericht in der Arn-—wie- es heute allein noch
möglichist, nämlichdurchErweiterung des Geschwornen-

wesensfür
alle diejenigen Prozesse wiederher-

ge tellt werden, an welchen die jedesmalige

EkRegierungirgend ein Partei-Interesse haben
ann.

Dadurch würde vor Allem jener unwillkürlicheEin-

fluß,welchen die Macht und Gewaltauf schwacheCharak-
tere ausübt, fortfallen Würde nun zu dieser Wieder-

herstellung des alten Zustandes noch die Einrichtung
gefügt,daß die Beförderungder richterlichenBeamten

theils nachbestimmten,von dem Belieben der»Vorgesetzten
unabhängigenRegeln stattfinden kpUßzUZEIIWLTTSDurch
Wahl, sei es der Kollegen, sei es sur PtegochstkllRlchter-
stellen durch die Volksvertretung, wie fis in Belgien
stattfindet,erfolgt, so würde dadurkhsxcherein Richterstand
eschasfen,der durchUnabhängigketteM Musterbildfür PGZBelt

sein
würde. Es wird dadurchdas schwereUnglUck

verhin ert, daß das Volk·nach undnach das BFMTUM
u der UnparteilichkeitseinerRichter verliert, eer Atl-

ichauungderen Platzgrekfennach unserer Ansichtnur
von einem höchstnachtheiligenEinflußauf dte ·Moralitat
der Staatsbürger und somit auf die Vortrefflichkeitdes

Staates selbst sein muß.



Politische Woche-FROkallem ist die Au mer amkeit des Volkes

aufs-LIMITEinder Miiitakkqmmissiou des Ab-

kokdnetenhauspg gerichtet,welchesichMlt der Berathungder

älorlagebeschäftigt,welche die Reierung uber die Abände-

run des Gesetzes ,VVm3s Septemser 1814 eingebrachthat«
Die Mititärfrage Ist dPVAusgangunseresVerrassungskons

kktez, Und inihrer Losung liegt die Losung desselben,wes-

alb das Interesse,welchesman diesen Verhandlungenschenkt,
als ein vollständiggerechtfertigteserscheinenmuß. Gleich in

der ersten Sitzung der Kommission sprach der Kriegsminister
wiederholt den Wunsch nach Verständigungaus, wahrte aber

eben so wiederholt die Gesetzlichkeit»des von der Regierungbisher beobachteten Verfahrens. Ein Organisationsge etz fur
die Armee, wie es von Seiten des ·Berichterstattersvorgeschlagen
worden, habe auch für die Re«ierung, das gab er zu, seine
Vorzüge, indem es die Bewi i·ungen fur die Arineeden
Schwankungen der jährlichen udgetberathungenentziehe.
Bei der Spannung des Augenblicks )alte aber die Regierung
die Vorlage eines solchenGesetzesnichtfür-zweckentsprechend,
meine vielmehr,daß man sichaus dieeigentlichenStreitounkte
beschränke,nnd hierin Zu

einer Verstandigungzu gelangen
suche. Die gesetzlich estehende dreijahrige Dienst-
zeit aufzugeben, dessen·hätte sich-bis-her die Re-

ierung standhaft geweigert und in dieser Bezie-
gllngsei die Regierung selbst bei allem Wechsel
der Personen niemals in Zwiespalt gewesen.
Ebenso aber habe die Regierung bewiesen, daß sie in dieser
Beziehung thatfächlich den- Verhältnissen, namentlich den

finanziellen,Rechnung trüge und wenn man jetzt daraus,
daß die Regierung in dem diesmaligenBudget den vollen

Betrag für die Durchführungder dreijährigenDienstzeit
fordere, den Schluß ziehe,die Regierung habe in dieser Be-
iehung ihren Standpunkt geändert, so sei dies nicht richtig.

s sei diese Mehrforderung vielmehr lediglich«deshalb gestellt,
um das Prin ip festzuhalten, um nicht die bisher bestandene
Praxis der urzen Dienstzeit zu legalisiren. Das schließe
nicht«aus, daß die Regierung,soweit die Verhältnisseeine
Veränderungzuließen,praktisch auf eine kürzereDienstzeit
zurückkommenwerde. An der esetzlichen dreijährigen
Dienstzeit aber müsse fessgehaltenwerden, »es
würde sich mit der Ehrlichkeit nicht vertragen, hier
Hoffnungen zu erwecken.« Unsere Leser werden erken-

nen, daß aus dieser Rede des Ministers keine Hoffnungauf
eine Verständigungerwächst,doch zeigt seine fernere Aus-

lassung in der zweiten Sitzung, daß die Regierung kein Ver-
trauen zum Hause habe und darum ihr letztes Wort noch
nicht aussprechenwolle, und daß sie nur einein Abkommen
ihre Zustimmunggeben könne, das der Majorität im Hause
sicher sei, daß die Regierung doch durch den mit so großer
Festigkeit fort und fort ausgesprochenenWillen des Volkes
schwankend geworden ist, und daß sie bereit ist, von ihren
Fokdekungennachzulassen.Was die Aeußerunganbetrifft,
daß die Regierungkein Vertrauen zu dem Abgeordnetenhause
habe, «so kann dasselbediesen Vorwurf in dem Bewußtsein,
MIchbestimWissenund Erkennen in allen Dingenstreng
selne»PfiJchierqullt zu haben, ertragen. Jm Algemeinen
Ist die Kommission für die einfacheAblehnung der Regie-
ansvoklagss dexAbgeordneteStavenhagen spricht sich
ctllerdingsfur eine Ammendiruugder Vorlage aus, indem
et sich von emer Feststellqudes Präsenzstandesder Armee
großeVortheile fUr die LPilkngdes Konfliktesverspricht.

er ·Budgetkvmm1lilvnhat die Regierung einen

Staatsmwisterialbeschluß«va I2. Februar 1864 mitgetheiit,
Welcherdle Regeln für die budgetlvss-Verwaltung aufstellt.-

Aus demselben geht hervor, daß die oft wiederholten Be-

hauptungen, als ob das Ministeriumden Festsetzungendes

Abgeordnetenhauses, so weit sie nicht gerade die Kosten der

Militärreorganisationbetreffen, stets Rechnung getragenhabe,
durchaus irrthümlichgewesen sind. So sind außer den

5,625,634 Thlr. betragenden Kosten der Armeereorganisatlon
die Positionen von 31,000 Thalern zu besonderenpolitischen
Zwecken und von 35,000 Thlrn. für die geheimenFonds,
trotzdem daß sie vom Abgeordnetenhausegestrichenwaren,

doch vom Ministerium aufrecht erhalten, d. h. die betreffen-
den Summen sind verausgabt. Dagegen sind größereSum-

men, die das Abgeordnetenbauszu produktivenZwecken
bewilligt hatte, wie 50,000 Thlr. fiir Fonds zu ngBekeU
Landesmeliorationen und Deichbauten, im Ganzen 253,000
Thlr. für solcheund ahnliche Zwecke, nicht verausgabt, trotz
der großenUeberschüsse.Auch die für den ChausseeiNens
bautenfond bewilligten Gelder, wie die Bauprämien an Berg-
leute sind wesentlich»beschränktworden. Unsere Leser werden
aus den Angaben uberldie nicht verausgabten Gelder klar

erkennen, wie es sich mit der Wahrheit der Behauptun ver-

hält, welche die bezahlten Schreiber so oft auf eftellt aben:

daß nämlichunter der budgetlosenVerwaltung giemateriellen

Interessen des Landes nicht leiden.

»Bei Gelegenheit einer Jnterpellation des Abg. Möller
wegen einer Bekanntmachungdes Landraths im Kreise Preu-
ßisch-Eylau,in welcher direkt zur Wahl des Herrn v. Tettan
aufgefordertwurde, hat der Minister des Jnnern erklärt,
daß er das Verhalten des Landraths vollständig billige, da
die Regierungauf die Wahlen wirken müsse,denn auch in

Preußen-konne jetzt eine Regierung auf die Dauer
nicht mehr heilsam wirken, die nicht die Majorität
für sich habe. Leider hat der Minister es verabsäumt,die

Zeit, währendwelchereine RegierungohneMajorität heilsam
wirken kann, enau anzugeben. Wie das Verbleiben der
Minister, wel e doch gewiß bestrebt sind, heilsam für das

Land»zuwirken, zeigt, nimmt die jetzigeRegierung diese Zeit
auf langer als zwei und ein halb Jahre an. Der Ansicht,daß
irgend ein Landrath bei solcher Aufforderung im Hintergrunde
haben könne,Diejenigen,welcheanders wählen zu maßregeln,
hat der Herr Minister mit großer Entschiedenheitzurück-

ggwiesem
und hinzugefügt,daß die jetzige Regierung jeden

s eamten exemplarischbestrafen würde, welcher etwa einen

Wähler, der gegen den Regierungskandidaten gestimmt hat,
auf irgend eine Art niaßregelnwollte.

Von dem Abg. Lette ist der Entwurf einer Kreis-
ordnung und eines Gesetzes über die ländliche Polizei
eingebracht wer en.

Der Abg. üller (Demmin) hat sein Mandat nieder-

gelegtz Die Nachwahl für den vierten berliner Wahlbezirk
ist aus den-l4. d. M. anberaumt. Als Kandidaten werden

vorzugsweise der Assessor Laster und der Redakteur der

Berliner Reform, Dr. G. Weiß genannt-
Das Obertribuual hat in dein Disziplinarverfähklsngegen

den Abg. Meibauer die Strafe auf 190 Thkks ekhvhis
Jn Star ardt ist der zum Betgevrdnetengewählte

Syndikus Poglinannvon der Regierung nicht bestätigt
word-en. Die Stadtverordnetenzu Pyritz haben wegen der

Nichtbestätiguugdes BürgermeistersLansky eine Petition
an den Oberpräsidentengerichtet.

-

.

Der Handelsvertrag mit Oesterreich ist jetztendlich
nach langen Verhandlungen abgeschlossenworden, und

demnächstden Kammern vorgelegt werden. Wie es
’

wird auch der Vertrag mit England bald abgeschlossen
werden, Mit der Schwei finden we en eines Handels-
vertrages Unterhandlungenstatt,niit elgien sollen sie



Pemizächsteröffnetwerden, wahrscheinlichauch mit Nuß-
an .

; Schlestvi -Holftein. Die Fordernn en, welchePreußen
fiir die endli e Ordnung der Angelegenhzeitender Elbherzogs
thümeraufgestellt hat, sind in Wien, wie vorauszusehenwar,

für-unannehmbarerklärt worden. Man ,laubt allerdings in

Berlin noch immer, daß Oefterreichschließlichdoch in· Unter-

handlung auf Grundla e dieser Forderungenwilligeii werde,
zeigt aber bis jetzt nor feineNeigung, etwas davon nach-
zulassen. Es wird wenigstens versichert, daß Preußen mit
allen seinen Kraftenund allen Mitteln für die Gewährung
dessen, was in der Depeschevom 21. Februar gefordert sei,
eintreten werde.

Man erwartet allgemein, daß mit dem I. Juli in den

Hersogthinnernder neue Zollvereinstarif eingeführtwerden
wir .- . .

· »
Mecklenbnrg-Schwerin. Ein hochgestellterBeamter hat

seine Gedanken über die Noth an Arbeitern, welchesich in

Folgedes Priigelgesetzesin diesem Lande zei t, veröffentlicht.
Sie ist nach ihm eine Folge der guten Kartogffelerndtemdenn
weil die Arbeiter zu essen haben, arbeiten sie nicht. Nach
ihm würde also dieHeilung des Schadens eintreten, wenn

die Arbeiter Noth leiden müßten. Wir theilen dies mit,
um zu zeigen, zu welchen wunderbaren Anschauungen die

fendalenHerren·inanchnialkommen.
SachsischeFürstenthümer.Jn Weimar hat der Land-

tag den Wunsch ausgesprochen,daß in den Strafanstalten
die noch bestehendekörperlicheZiichtigung abgeschafftwerden

mö e. Die Regierung hat sich bereit erklärt,diesemWunsche
na zukomnien.,, ,

s-
.

-

,-

-sldessen«-Kassel.«Der zum zweitensMale zum Bürger-

nieisier von Bockenheim gewählteAbgeordneteJunger-
mann ist wiederum von der Regierung nicht bestätigt
worden. Da zu erwarten steht, daß die Gemeindebehörden
auchzum dritten Mal ihre Stimmen demselbengeben werden,
ist ihnen dies bei Androhung einer Geldstrafe verboten

worden.-» , ., ,

»

HessensHombnrg. Die Regierung dieses Ländchens,von

dem man sonst nichts Anderes, als Selbstmordfälle,die an

der Spielbaiik vorgekommensind, zu Zueldeiihat, hat be-

schlossen,kiiuftighin die Eidesleistung fur alle Konfessionen
nach gleicherArt vornehmen zu lassen. Es»istdies»ein Fort-
schritt, dessenEinführung fich ganz allgemeinempfiehlt.

Badcny «Die Ultramontanen, welche mit allen Mitteln
den Sturz des liberalen Ministerinms, welches das volle

Vertrauen des Großherzogsnnd des Landes genießt,durch-
setzen wollen, haben neulich in Mannh.eim.- vor den über

solches Treiben entrüstetenVolksmassen die Flucht ergreifen
müssen. Seitdem scheinen sie ihre Agitation weniger leb-

haft zn betreibeii.» » «

Bayern. Die baytlschen Bischöfe haben, wie das all-

gemein üblich,dem Papste zum Beginn des Jahres ihre
Glückwiinschedargebracht.Vor Kurzem ist nun »dieAntwort
des Papstes eiiigelaufen, in welcherer den Bischofvon Speier
ermuntert, in seinem Widerstande gegen «dieStaatsgewalt
wegen der Angelegenheitdes Speierer Seniinars zu verharren.

Die militiirische Dienstzeit in verschiedenen Staaten

Die Amtsblätter haben einen Artikel über die Militär-
Dienstzeit gebracht,in welchem sie den Nachwekszu füh-
ren« suchen, daß bei Durchführungder Reorganisationdie

Lasten,«welcheder Milliardienst dem Volke auflegt, in Preu-

ßen noch immer viel geringer seien als in den übrigen gro-

ßen Staaten. Na den An stellun en, wel e die er A
«

bringtedauert die ienstpfli t im siehendencgeercsrickel

in Rußlandlvom 20. bis zum 32. Lebensjahre,
» Oesterreich» 20. 28.

.

» Frankreich » 21.
» » 27. »

» Preußen » 20.
» » 23.

»

Die »DeutscheLandtags-Lettau «
e t die'er u am -

stellnng einige thatsächlicheAusfühkrzunsgknent]egå,swtklecse
den Beweis liefern, wie man kein Mittel s·)eut,Um dem

Volke die MilitärsReorganisationin einem möglichstgün-
stigen Lichtedarzustellen.
·Zuerstist weder in Oesterreich nochauch in Frank-

reich unter »Dienstpflicht im ste)enden Heere«
dasselbe zu verstehen, was in obiger Zusammen-
stellung für Preußen darunter gemeint ist, d. l.
daß der Mann sich während der Dauer dieser Dienstpflicht
unausgesetzt-sbeider Fahne befindet, wie es in Preußen bei

der Mannschaft vom 20. bis zum 23. Lebensjahreder Fall
ist; In Oesterreich z. B. ist der einzelne Mann
wahrend dex achtiahrigen Dienstpflicht im stehen-
den Heere i·n Summa no nicht so lange-bei der

Fahne als in Preußen bei der sogenannten drei-

jährigen Dienstpflicht, denn er leistet nur« durch-
schnittlich Vglvon 8 Jahren (d. h. etwa 23X4Jahre)
wirklichen Dienst. .

»

Dann aber ——» und das ist wesentlich — bedeutet in

Rußland, Oesterreichund Frankreich »stehendesHeer« auch
,,erste Feldarmee.«,und demnach ,,Dienstpflicht im stehenden
Heere« auch-—-BexpfkichstimgzumEintrittin «di«eerste Feld-
a

.

est-«.-

- GENERAL-DIELIMITED-I wenigstens nach-Eber
Auffassung des Ankalarungsartikels der Amtsblätter; — hier
bedeutet »stehendesHeer«: »Friedensetatdes Heeres.« Ja
diesem Sinne ist eine genaue Zusammenstellungaber gar
nicht zu gebeu, weil der Friedensetat in den anderen

St-aaten.zum;.Th-eil«von den politischen Verhält-
nissen, »zum-Theilw,-onsd.emiS,ta-.ndeder Finanzen
abhängig istz und nicht wie. in Preußen ledigkich durch die

Rücksichtenauf die militärischeAusbildung unabänderlich
bestimmt wird. «

Will man-« vergleichen,. sei-mußman nothwendigerweife
auch Gleichartigeis»zum Vergleich«heranziehen. Gleichartig
sind z. By »Präsenzzeit«und »Verpflichtu1igzumEintritt
in die-erste Feldarmee.«-Jn Bezug auf letztere müßte es

aber heißen;es sind hierzu verpflichtetdie Manns aften
in- Rußland vom 20. bis zum .32. Lebensja re,

» Oesterreig»
20s

« «
38·

» Frankrei »
21.

» »
27-

» Preußen-) ,,, 20.
» :»—»

27-
» ·

»

Hieraus ersieht man, daß die DienstselkMPrgußemnach
gesetzlicherDurchführungder Reorfiani

ation großerwird,
wie sie in Frankreich ist, und daß te gegen Oesterreichnur

um 1 Jahr-zurückbleibt —

,

Jm eigentlichenSinne ist das, was in anderen Staaten

Kriegsreserveheißt,-in"-Preußexl-Landwehrersten Aufgebotsz
und was man in Preußen Kriegsreservenennt, sind in an-

deren Staaten .ständig»-beUklante Soldaten, die auch im

Frieden zu Uebungen einberufenwerden können.

« « »

»

»

«.«)Die Vetpflkkbtungfür den Zeitraum VIZM20. bis zum
27. Lebensjahre gilt inPreußen nur, wenn man die Durchfuhmlls
der Miliärreorganifationin’s Auge faßt-, nach dem Gesetzvom

Z. September 1814 besteht diese Verpflichtung nur für den Zeit-
raum vom 20. bis zum,25. Lebensjahre
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